
§ 13 SONDERHEFT 
Der oben genannte Pa

ragraph enthält wohl 
den meisten Zündstoff für 
die Strafvollstr eckung. 

Keiner der Paragraphen 
des gesamten, recht ver
schieden ausgelegten Ge
setzes hat soviel Ausle
gungsarten erfahren müs
sen, wie gerade der § 13 . 

Keiner ist so umstrit
ten, keiner ver gleichbar 
verschieden ausgelegt wor
den. Nehmen wir uns die 
beiden führenden Kommen
tare zum Strafvollzugsge
setz zur Hand, dazu die 
Neue Juristische tolochen
schrift, finden wir eine 
Fülle von Zitaten aus 
rechtskräftigen Urteilen 
der Oberlandgerichte und 
des Kammergerichts Ber
lin . 

Sehr wertvoll erscheint 
uns hierzu der Kommentar 
von Rudolf lolassermann 'Al
ternativ-Kommentar zum 
Strafvollzugsgesetz' , 
Luchterhand-Verlag . 

Dieser Kommentar wird 
von den zuständigen bzw . 
entscheidenden Gerichten 
noch recht wenig beachtet 
und in Urteilen oder Be-



schlüssen zitiert. Aber 
gerade dieser Komment a r 
bildet Ansätze zur Ver
\virklichung des Grundge-• . 
dankens . 

Der zweite häuf ig Z l 

tierte Kommentar von den 
Professoren Cal l iess und 
Müller- Dietz ist in die 

· Rechtsprechung schon \veit
gehend einbezogen. Di eser 
Kommentar, der bereits i n 
zweiter Auflage vol l kom
men neu bearbeite t bei 
C.H. Beck in München er
schien, gibt eine hinrei 
chende Handhabung für 
Rechtsauslegung nach bei
den Seiten. 

Zu beachten ist in j e
dem Fall bei einem Antrag 
nach den o . g . Pa r agraphen , 
was kann gegen mich spre
chen, und erst zweitran
gig, lvas für mich . 

Die Vollzugsbehörde , 
die über den Antrag zu 
befinden ha t, wir d in e r
ster Li nie die Negativsei
te beleuchten , erst Z\vei t
rangig die Posi t ivseite, 
folglich muß auch der An
trag dementsprechend be
gründe t sei n . Der wohl 
häuf i gste Abl ehnungs grund 
ist die sog. Reststrafen
r egel ung . Aber ger ade hier 
ty-äre entsprechend e i nzu
haken . 

Literaturnachwe i s hier
für NJ~v 1977 Heft 45" Sei
te 2050 . (Rechtsanwa l t 
und wiss . Assistent Peter 
Frellessen, Frankfurt ) . 

"Konkretisierung des 
Strafvollzugsgesetzes 
durch sachfremde Verwal 
tungsvorschriften". 

Der Autor di eser Unter
suchung weist hierin die 
Rechtswidrigkeit der 
Reststrafenregelung nach. 

"Die Befürworter der 
Reststrafenregelung, die 
sich ausschl ießlich auf 
das Argument der Arbeits
entlastung beriefen, konn
ten sich nicht durchset
zen. Der Sonderausschuß 
beschloß mehrheitlich und 
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später einstimmig, dem 
Bundesrat die ersatzlose 
St r e i chung der Reststra
fenregelung vorzuschla
gen . In dem abschließen
den Bericht und Antrag 
begr ündete der Sonderaus
schuß seinen Vorschlag mit 
einem knappen Hinweis auf 
di e Unrichtigkeit der em
pir ischen Annahme, daß Ge
fangene mit gr oßem Straf
r e s t stär ker zur Flucht 
neigen . Nicht weniger Aus
schl aggebend für diesen 
Vorschlag war aber der Um
stand, daß die Mitglieder 
des Sonderausschusses 
mehr heitlich das Argument 
de r Ar beitsentlastung 
nicht akzeptierten, denn 
ander nfalls hätten sie die 
Rests t r afenregelung ganz 
unabhängig von der Frage, 
ob der Gefangene mit gro
ßem Strafr est stärker zur 
Flucht neigen, befürwor
ten müssen." 

Inzwischen ist hinrei
chend bewi esen, daß Gefan
gene mit großem Strafrest 
viel weniger ' zu Urlaubs
mißbrauch neigen, im Ge
gensatz zu Gefangenen mit 
relativ ger ingem Str af
r es t. 

Bis heute hat keine em
pir ische Untersuchung 
stattgefunden, die bewei
sen würde, daß Gefangene 
mit hoher Reststrafe zu 
weit weniger Urlaubsmiß
br auch neigen, wie gerade 
sog . Kurzstrafer. 

Es 'werden fortlaufend 
Millionen für Untersu
c hungen im Strafvollzug 
a usgegeben . . Gerade hier 
muß es verwundern, daß 
noch ke i n Wi ssenschaftler 
ver sucht hat, den posi t i 
ven Einfluß von Vollzugs
locker ungen bei Lang- und 
Längststrafer nachzuwei
sen. Die Kr iminalstatistik 
wird sicher lich von Kurz
s trafern~ von Kleinkr imi
ne llen, zu fast 98 Prozent 
gef üll t . 
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Der Täterkreis mit 
sch\oreren Vergehen und Ver 
brechen macht nur einen 
geringen Anteil aus . Abe r 
gerade in diesem Täter
kreis sind die geringsten 
Rückfallquoten nachge\vie
sen . 

Soll dies heute sover
standen werden: "Bei de
nen ist am wenigsten zu 
befürch t en , also lassen 
\Vl.r s1e erst mal büßen 
und dann nehmen wi r uns 
der Vorgenannten an, \venn 
s ie entweder to t al geb r o
chen sind, oder sich auge
paßt haben. Hobei di e 
wi ssenschaf t liche For
schung die Angepaß
ten, die s i chjegl icher 
Kritik en thal t en und nur 
gut ihre Haftstrafe hin
ter sich bringen wollen, 
nicht gerade als Resozia
lisiert ausweist . 

Die Gebr ochenen wer den 
nach der Entlas sung nich t 
mehr in der St ati stik auf 
tauchen1 weil s i e für i hr 
gesamtes Leben unf ähig und 
mutlos geworden sind , sich 
als Sozialhilfeempfänger 
durchlavieren. Dies wi
der spr icht in j edem falle 
dem Str afvollzugs gese t z . 
Dessen Ziel: "Der Gefange
ne soll im Vo l lzug fähig 
werden , künftig in sozia
ler Verant,·rortung ein Le
ben ohne Str aftaten füh
ren" (§2) . 

Beider derzeitigen Ge
setzesauslegung und teil
weise recht makabren Hand
habung von bestehenden Ge
setzen , wir d gerade das 
Gegenteil e rre i cht. Auf
gestaute Aggre s sion . Ent
täuschung und Vertrauens
verlust machen s i ch breit 
und führ en wiedet i n noch 
stärkere Konflikte , die 
sich nich t sel t en i n kr i 
mine l len Handlungen äu
ßern . 

Vielfach werden durch 
die e i nges chr änkten Kon
t aktmögl i chkeiten, Besu
che i nner ha l b de r Haftan-



stalten, die sozialen Kon
takte zerstört. Eine fe
ste Bindung muß bei einer 
Beurlaubung ~.;riederum nach
gewiesen werden, bzw. es 
muß eine aufnahmebereite 
Person angegeben werden. 
D:ies gelingt inden wenig
sten Fällen nach einer 
mehrjährigen Haftstrafe. 
In der Regel halten weder 
die Ehen noch die Familie 
über Jahre die sozialen 
Konflikte, die durch Haft 
entstehen, aus. 

Frauen scheuen sich vor 
allem vor den unmenschli
chen Kontrollen, die wie
derum nicht gänzlich ab
geschafft werden können, 
da nachgewiesenermaßen 
Nißbrauchsgefahr besteht . 
Sinnvoller wär e sicher, 
nicht die Besucher, son
dern die Insassen nach dem 
Besuch zu durchsuchen . Da
mit wäre sicher gestellt, 
daß wesentlich mehr Ange
hörige den Kontakt auf
recht erhalten \rurden. 

Die Art und Weise der 
Kontrollen ist oft zwei
felhaft, geht in manchen 
Fällen auch darüber hin
aus . Ein einziger Miß
brauch wird für diese 
Fälle dann als Argumenta
tion genommen und reicht 
als Berechtigung für un
zumutbarc Körpervisitati
onen. Der persönliche Kon
takt mit einem Inhaftier
ten kann damit schon wie
der gebrochen sein . 

Eine weitere Verbin
dung , die für eine Wieder
eingliederung unbedingt 
erforderlich ist , wird 
damit wieder zerstört. 

Der Gefangene hat aber 
u .C. durch die rechtswi
drige Reststrafenregelung 
keine Möglichkei t, den 
Kontakt durchper sönlichen 
Besuch außerhalb der An
stalt wieder aufleben zu 
lassen. 

Selbstvers t ändlich kön
nen in 'diesem Einle i tungs-
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aufsatz nur die allgemei
nen Probleme aufgerissen 
werden . Es würde zu weit 
führen Einzelfäl l e aufzu
lis~en und zu kommentie
ren. 

Vielmehr sollte dieser 
Sonderdruck eine Übersicht 
geben . von ergangenen Ent
scheidungen, de r Oberland
gerichte und St r afvoll
str eckungskamme r n . Auch 
die bereits im liehtblick 
veröffentlichten Aufsätze, 
zu den verschiedenen Pa
ragr aphen , bezüglich de r 
möglichen Vol lzugslocke
rungen . 

Es ist selbs t verständ
lich, daß wir ke i nem der 
Betroffenen ein Muster
blatt geben können , wie 
er gegen seine Ablehnung 
vo r gehen kann . Sonst müß
ten wir die Aus führungs
vo r schriften der e i nzel 
nen Länder dur chfor sten , 
müßten einen regelrechten 
Handkommentar her ausge-
ben . 

Dies ist nicht unser 
Zi el ! Es soll l ediglich 
Argumentationshi l fe bei 
Anträgen gegeben ~.,erden . 

Eine Übersicht wie die 
Rechtsp r axis bis dato zu 
den Vollzugslocker ungs 
maßnahmen aussieht. 

Anträge soll ten indi 
viduell auf den einzelnen 
Antragsteller hin gesehen 
und bearbeitet werden . 
Folglich muß auch der An
trag individuell auf die 
eigene Situation und Akte 
zugeschnitten se i n. Ein 
ablehnender Bescheid wi r d 
es in fast allen Fällen 
se1n. 

Ratsam ist in jedem 
Fall, bei Antragstellung 
um Zulassung zum Regelur
laub dem Formbl a t t noch 
einen ausführlichen Antrag 
beizufügen . 

Faustregel fü r Anträge : 
"So kurz und s tichhaltig 
~.;rie möglich . J e kürzer, 
des to gr ößer die Chance , 
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daß der Antrag auch gele
sen und somit verstanden 
wir d . " 

-red-

Der § 13 , wohl ein~r 
de r umstrittens t en des ge
sant:en S tra fvo llzugsgeset
zes , u~faSt die ~egelung 
zur Gewährung von ~rlaub 
aus der Haft . Die zur Zeit 
aufliegenden Kommentare 
von Calliess/Hüller-Dietz 
und der Alternativkommen
tar, Gesamtherausgeber ~u
dolf \.Jassermann , Pr äsident 
des OLG Braunsclnveig , ge
ben gerade zu dem uns sehr 
\.Jichtig erscheinenden Pas
s us im Strafvoll zugsgesetz 
wichtige Anregungen . 

Für Insassen sind diese 
Bücher z~ar zu kaufen , 
aus finanziellen Grün
den kaum zumutbar. ~icht 

zuletzt deshalb wollen wir 
hie r und in Zukunft ver
stärkt !?assagen aus diesen 
Kommentaren mit An~erkun
gen der Redaktion ver3f
fentlichen. 

Ein uns sehr wic~tig 
erscheinender Punkt im 
Alternativko~~entar zu § 

13 . Randziffer (Rz} 5 wird 
angeführt : 

"Der Urlaub 
Vergünstigung 
ve r halten . Es 
zwe i feln , ob 
Er l ei chte rung 

ist keine 
für Hobl
ist zu be

Urlaub eine 
ist . Unrl ob 
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man ~Ln durch Urlaub her
vorgerufenes Wohlverhal
ten für wünschenswert ha 1-
ten soll. Urlaub nach§ 
13 Abs . I ist eine Bt>ln
srung des Gefangenen zur 
Herbeiführung und Erpro
bung sein~r Stnndfesti 0 -

keit in der :;'rC' i iwit ." 
Unter Rz 6 wird der 

zeitlich~.> Umfnng dt'S l}r
ldubs knmmPntiert: 

"l\enn Ca) l it:>ss (ZfStrVo 
1977, S. 197) zuR~.•chr dit> 
Reduzierung der l"rlauhs
zeit aus GrJnd~n des Be
band1ung~angebot s abl e:>hnt . 
beruft ~i.ch dil• Gl'~;('nm~..>i
nun~ (OLG Celll' ZfStrVo 
1979, $ . ~4 f) lU; di~ 
Nöglichk~.•it Pint•r E~m~·.;
sensentsdll'idung uno oi(· 
Notw~ndigkeit~n d~s Voll
zuges. Die Gegenmeinung 
verl:f•nn l , d.l3 d i l' forP 
sich für ~rlauber hJufig 

erst arn spJten Vormittag 
öffnen und c1m frühen Nach
mittag ber~ics wieder 
schließen. Gerade bei den 
häufig gegebenen Kurz
und Wochenendurlauben ist 
spätestens dann vom einge
räumten Ermessen fehler
hafter Gebrauch gemacht 
worden, wenn für die Auf
gaben des Urlaubs nach 
Abzug der ReisezeiLen häu
fig nur 5 Stunden am Wo
chenende verbleiben . da 
die Urlaubsgewährung der 
BEHANDLUNG Rechnung zu 
tragen hat. Auf das Jahr 
bezogen kann sich bei die
ser Praxis leicht heraus
stellen, daß dem Gefange
nen 5 tage :ehlen. (Cal
liess a.a . O.). Im übri6en 
bedell:et eine :ristbere:ch
nung im juristischen 
Sprachgebrauch ganze Tage 
von 24 Stunden. Bei der 
Diskussion über das Er
messen war in der Gesetz
gebungsgeschichte immer 
nur an die Frage von 21 
Tagen oder t.reniger gedacht 
wo r den . Die Tage selber 
auch noch zu kürzen . wurde 
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nicht erörtert . Eine andl.!
re Ansichtwird auch n i ein 
durch die Formulil!rung 
" Kalendertage " im § 13 
Abs . I gestützt, da d.1mit 
nur Sonn- und Feiert~ge 
Ln die ürlaubsregelung 
einbezogen \·:erden sollt~·n ". 
Sm,•ei t Rz 6. 

Im Kom.:nen t a r von Ca 1 -
1 iess/~lüller-Dietz, 2 . 
Auflage ersch~int uns eine 
Passage besondt>rs für B~?r 

lin wichtig. dadie Str.Jf
vollstreckungskammern bis
lang anders gesprochen ha
ben und gerade zu Ji~scm 
Passus Kammergerichtsur
teile zu § 13, Ausfiih
run~svorschrift des Scn~
tors für Justiz 10 b er
forderlich sind. Nur mit 
entsprechenden Urteil~n 
Berliner Kammern ist es 
nöglich , den Justizs~nat 
zu einer ~eureg~lung dtr 
AV zu Z\o.'ingen. 

·Das OLG Frankfurt hat 
ein entsprechendes Urteil 

inzwischen Jefällt. Diese 
Rechtsprechung wird im 
Kommentar von Calliess/ 
~tüller-Dietz unter Rz. 15 
u . a . folgendermaßen kom
mentiert : 

"Er füllt der Gefangene 
die Voraussetzungen für 
die Beur laubung erst im 
Laufe des Urlaubsjahrcs, 
so soll er nach VV. Nr.2 
Abs . 2 Satz 4 für jeden 
verbleibenden vollen Kn
lendermonat in diesem Jah
re je zwei Tage Urlaub , 
jedoch nicht mehr als 21 
Tage erhalten. Diese Ur
laubsber ech nungsregelung 
s cent· :nit dem Ges('tZ n i eh t 
im Einklang ( OLG Frank
furtm:n5.2.79- 3 \\s 7/79 
Strafvo-llzug; zu : 13 ) . 
Zusätzlicher Urlaub kann 
nach § 35 ge\o.'ährt werden, 
dieser wird auf die Zeit 
der Freistellung von der 
Arbeitspflicht nach § 42 
Abs . 2 nur angerechnet, 
soweit er in die Arbeits
zeit fällt und nicht we-
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gt·n v i tW h.•bens(~E.· fährl i
chcn Erkrankung oder des 
Todes eines An~ehürig~n 
ertt•ilt 1r10rde>n ist." 

Unter Rz . I 6 u . a . 
"Na<-hAblauf der s-.r·h!'

rnonat:i ~en 11 ReJe1 war~t-/.Ctt 11 

kann der G~fansen~ di~ 
volle für das Kalender
jahr vorge~eh~ne Anzanl 
von Ur 1 aubs tagen erha I t t>n. 
DiC' E>mgegenstt>henden Aus
lcgungsrichtl initn '.'\" :\r. 
2 1\b~. 2 ra!t: 4 . di, gt·.w- I· 
rcll ~i~e andere Berech
nung d~.•r l"rlaubstag<> vor
sit•llt, stt:>ht mir dem Gc·
setz nicht im Einklang 
( OLG Frankfurt vom 5.L. 
79- 3 Ws 7/79 Strafvoll
zug). 

~ocb dit>ser t\V ... oll dl r 
Ge>(angenf' für den Fa I! 
daß ~r die Vorauss~rzun_ 
für die Beurlaubun~/ also 
nach Ablauf der 6- mcnat'-'
Frist - erst im lau~~ d~s 
Urlnubsjahrrs erfüllt . 
fü:· j,-.dC'n "·er!:>lein .. •nd.•n 
Kalcnderrnonar nur j~ 

Tage Urlaub erhalte~ . 

So\,'• i t d 1 ~'Se \".- ~ i '·' 
getH.?rdle Vermindt.>run~~ o" r 
geseLz Ii eh verfügbJren L"r
laubstng~ vorsit.'ht, in-
1.: l' r p r ._, t i 0 r t ::; i.: ~ I 3 A o ~ . 
2 d~m Wortlaut und d~~ 
Sinn <.h-s Gt'Sl·tzes \·.td,·r
spn•chl.!nd nicht aLs h'art~.·-

ze i t ro.; g~.·l un.;. "~lnd~·n1 un
zuli.i::.:.ig nls "rl.JUb:->klir
zungsbt st im:nun ·. H3t .1b .. r 
d~r Strn:vollzu~ voll~ 6 
!~nat~ g~ddu~r~. ~0 ~~r~ 

nach dt.>rn Ge~~r~ der v0ll. 
Urlaub von 21 ~Jl .. u~~rt~
gcn u,td 11icht ~..•n,;J nur ... i 1 
anteilig gek-rGter ~r.dub 
gewährt 'N.:.rdc . ~<:'!1n • .. :~:1:1 
der G~·Iango.:no: iio.h.h in do:n 

e rst .:>n 6 :·ionate:1 :l~c t 
beurlaubt werden sa~ •. so 
folgt daraus nich:. dJß 
er auch für diese Zeit
spann\? k~in<:'n L'rl;1uo <:'r
lwl t 1.!11 soll. Di~ C>rsten 6 
Monate der SrrafverbilßunJ 
sind vielmehr b~i dPr ßc-



rechnu ng des verf Ugbaren 
Urlaubs mitzuzähl en . 

Oben angrführt~ Kom
men ti e rungen z~igen auf , 
daß di e Ger :cht e bisla ng 
in sic h wid ersprUc hli eh 
geurteil t haben. Hieraus 
e r g i b t s i C' h die N o t \~endi g
kei t. s pez i ell fU r Berl i 
ne r I nha f t ie r te und a uch 
in a nde r en Bundeslände rn 
Anträge au f geri ch t l i che 
En t SC'he i dun g unte r Ven ..;e i s 
de s Frankfurt e r ü r te i1 s 
ZU StE'l l Pn. 

§ 13Abs.lund2 StVollzG, 
VV Nr . 2 Abs. 2 Satz 4 

1. Die Regelung der VV 
Nr . 2 Abs. 2 Satz 4 zu § 13 
StVollzG steht nicht im 
Einklang mit dieser Vor
schrift. Sowohl nach Wort
laut als auch nach Zweck 
des § 13 Abs . 1 und Abs . 2 
StVollzG ist VomHöchstur
laub von 21 Tagen im Jahr 
auszugehen unabhängig da
von, ob der Antragsteller 
erst im Laufe des Jahres 
die Voraussetzungen für 
die Urlaubsgewährung er
füllt·. 

2. Der Zweck des § 13 
Abs. 2 StVollzG, der in 
der Gewährung der Möglich
keit zur ausrei ehenden Be
urteilung des Gefangenen 
besteht, gebietet es nicht, 
den Urlaub endgültig ent
fallen zu lassen, der den 
ersten 6 Monaten Haftzeit 
entspricht. 

3. Die Vollzugsbehörde 
muß das vom Gesetzgeber 
eingeräumte Ermessen auf 
der Grundlage der Umstän
de des konkreten Einzel
falles und nicht einer 
generellen Verwaltungsan
weisung ausüben. 
Beschluß des Ober~andes
gerichts Celle 
vom 21.3.1979-3 Ws 42/79 
(StVollzG) 
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Abs . 1 und 2 StVollzG, VV 
Nr . 2 Abs. 2 Satz 4 zu § 13 

1. Das Ermessen, das der 
Vollzugsbehörde bei ih
rer Entscheidung über 
die Urlaubsbewilligung 
eingeräumt ist, er
streckt sich nicht dar
auf, wieviel Urlaub zu 
einem bestimmten Zeit
punkt noch verfügbar 
ist und mithin gewährt 
werden kann. 

2. Die durch § 13 Abs . I 
Satz I StVollzG festge
legte Höchstdauer des 
Jahresurlaubs bezeich
net den Rahmen, von dem 
die Vollzugsbehörde bei 
Urlaubsentscheidungen 
ausgehen muß . Ob sich 
dieser Rahmen unter be
stimmten Voraussetzun
gen verengt, ist keine 
Ermessens-, sondern ei
ne Rechtsfrage. 

3. Die Auslegung des § 13 
Abs. 2 StVollzG durch 
VV Nr. 2 Abs. 2 Satz 4, 
wonach der Jahresurlaub 
entsprechend der "War
tezeit" von sechs }1ona
ten zu kürzen ist, ist 
mit dem Gesetz unver
einbar. § 13 Abs. 2 St 
VollzG stellt eine War
tezeit- oder Fällig
keitsregelung, nicht 
dagegen eine Kürzungs
vorschrift dar . Dement
sprechend sind bei der 
Berechnung des Jahr es
urlaubs die ersten 2 

-Monate der Strafverbü
ßung gleichfalls zu be
rücksichtigen . 

Besch 1 uß des OLG Frankfurt 
a .M. vom 5.2. 1979 zu AZ: 
3 Ws 7/79 (StVollzG) . 

Aus den Gründen : (Zitat 
aus der Urteilsbegründung) 
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Nr. 2 Abs. 2 Satz 4 VV 
steht mit § 13 StVollzG 
nicht in Einkl ang und ist 
desha l b bei Entscheidungen 
über den Urlaub von Gefan
genen nicht zu beachten. 
Die Vorschrift regelt die 
Berechnung des Urlaubs, 
der zur Verfügung steht, 
wenn die Ur l aubsvorausset
zungen erst im Laufe des 
Urlaubsjahres e intre ten. 
Sie ist keine Ermessens
richtlinie, die nur be
stimmt, nach welche n Maß
stäben die Vollzugsbehörde 
von einem ihr gesetzlich 
eingeräumten Ermessen Ge
brauch machen soll . Zwar 
liegt die Entscheidung 
darüber, ob im Einzelfall 
einem Gefangenen Urlaub 
gewährt wird, im Ermessen 
der Vollzugsbehörde; der 
Gefangene hat keinen An
spruch auf Urlaub, sonder·n 
nur ein Recht auf fehler
freie Ermessenausübung bei 
der Bescheidunq entspre
chender Anträge. Indessen 
erstreckt sich das der 
Vollzugsbehörde eingeräum
te Ermessen nicht darauf, 
wieviel Urlaub zu einem 
bestimmten Zeitpunkt noch 
verfügbar ist und mithin 
gewährt werden kann . Dies 
ergibt sich vielmehr nur 
aus der gesetzlichen Rege
lung . § 13 Abs. 1 Satz 1 
StVollzG sieht vor , daß 
der Urlaub des Gefangenen 
bis zu 21 Kalendertagen 
im Jahr betragen darf. 
Die damit gesetzlich fest
gelegte Höchstdauer be
zeichnet den Rahmen, von 
dem die Vollzugsbehörde 
bei Urlaubsentsche idungen 
3.Usgehen muß . Ob sich die
ser Rahmen unter bestimm
ten Voraussetzungen ve r-
2ngt, das "Urlaubsreser
voir" also weniger als 
21 Kalendertage umfaßt 
ist keine Ermessens-, son
dern eine Recht.sfrage .... 
... Schon der Wortlaut des 
Gesetzes läßt daran kaum 
einen vernünftigen Zwei-
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fel . Hat der Strafvollzug 
sechs Monate gedauert , so 
darf "der " Urlaub , nicht 
etwa nur ein ant ilig ge
kürzter Urlaub, gewährt 
werden . Die W \ 3Jng "erst 
.... \':enn" bezieht sich auf 
den Zeitpunkt der Ge~äh
rung, nicht auf das , ;.:as 
gewährt \·:erden soll . t·lenn 
der Gefangene in den er
sten 6 t-1onaten des Straf
vollzugs nicht beurlaubt 
\-!erden soll , so bedeutet 
das nicht , daß er auch für 
diese Zeitspanne keinen 
Urlaub erhalten darf . Die 
gegenteilige Auffassung 
ist auch mit dem Zweck des 
§ 13 Abs . 2 StVollzG nicht 
vereinbar . Die Einführung 
e.Lner sechsmonatigen "War
tezeit" sollte dazu die
nen , die zu weniger als 
einem halben Jahr Frei
heitsstrafe Verurteilten 
vom Regelurlaub auszuneh
men. die Anstalten in der 
Anlaufphase d€'r Neurege
lung vor zu großer Bela
stung zu bewahren und 
vor allem - df?r Vollzugs
behörde ein halbes Jahr 
lang Gelegenheit zu ge
ben, den Gefangenen ken
nenzulerne~ , bevor eine 
Urlaubsentscheidung zu 
treffen ist . (Regierungs
entwurf , BT-Drucks . 7/918 , 
S . 53; BE>richt und Antrag 
des Sonderausschusses für 
die Strafrechtsreform, BT
Drucks . 7/3998. S. 11; 
Calliess/MOllcr-Dietz, St 
VollzG, 1977, § 13Rdnr . 6) 
Diese Z\..reckbestimmung gibt 
keinen Grund dafür ab , bei 
der BerE>chnung des Urlaubs 
die ersten 6 Monate unbe
rücksichtigt zu lassen, so 
<Jaß dem Gefangenen für die 
verbleibenden Monate des 
Jahres nur noch ein nach 
Zwölftelungsprinzip ge
kürzter Urlaub gewährt 
"Herden kann . 

Dies verträgt sich auch 
nicht mit dem Sinn des Ur
laubs als solchem . Der Re
gelurlaub hat die Aufgabe, 

SONDERHEFT § 13 
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"die aus der Isolierung 
der Anstalt entstehenden 
Gefahren :ür die Lebens
tüchtigkelt des Gefangenen 
un~ die Belastung seiner 
Angehörigen zu vermindern; 
er gibt daher dem Gefan
genen Gelegenheit, seine 
Bindungen zu Anger.örigen 
und nahestehenden Perso
nen neu zu knüpfen und zu 
stärken und sich unter Be
dingungen des normalen Le
bens zu erproben" (Regie
rungsentv:urf, a.a .O., S . 
52 F . ) . Soweit hiernach 
der Urlaub die mit der 
Isolierung des Gefangenen 
in der Anstalt verbundenen 
Nachteile abmildern soll, 
leuchtet es ohne weiteres 
ein, daß dieses Bedürfnis 
umso stärker Beachtung 
verlangt, je länger der 
bisherige Vollzug schon 
gPdaue-rt hat . Unter diesem 
Gesichtspunkt ist es gera
dezu sinm:idrig, die Ober
grenze des Urlaubsra~~ens 
nur um deswillen herabzu
setzen, weil der Gefange
ne e~st einmal 6 Monate 
Strafe verbüßen müßte, um 
überhaupt Urlaub erhalten 
zu können. Stehen Voll
zugsdauer und Urlaubsum
fang in Relation zueinan-
der , 
sten 

dann müssen die er-
6 Monate der Straf-

verbüßung bei der Berech
nung des verfügbaren Ur
laubs mitzählen. Daß auch 
im Bereich des allgemeinen 
Urlaubsrechcs die ErfOl
lung einer halbjährigen 
Wartezeit nicht zur Ver
kürzung des Urlaubsanspru
ches führt, dieser sich 
vielmehr nach der Dauer 
des Arbeicsverhälcnisses 
richtet (vgl. §§ 4, 5 Abs. 
1 Blli~desurlaubsgesetz, BG 
BI. III 800- 4), sei 
ungeachtet der grundlegen
den Verschiedenheit von 
Gefangenenurlaub und all
gemeinem Urlaub - am Rande 
erwähnt . 
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§ 13 
StVollzG, VV Nr. 2 Abs. 2 

Satz 1 und 2 StVollzG 

I. Der 
§ 13 

Regelurlaub gemäß 
StVollzG kann 

grundsätzlich au= das 
folgende Kalenderjahr 
nicht übertragen wer
den . Dadurch soll eine 
Anhäufung von Urlaubs
tagen über die Ober
grenze von 21 Tagen 
hinaus vermieden wer
den 

2. Dies gilt jedoch dann 
nicht, wenn der Antrag
steller noch während 
des Laufs des Kalender
jahrs seinen Urlaubs
antrag gestellt hat und 
vor Ablauf dieses Jah
res vom Anstaltsleiter 
rechtsfehlerhaft ab
schlägig beschieden 
wurde. Die schablonen
hafte Anwendung der VV 
StVollzG (Nr. 2 Abs. 2 
Satz 1 und 2 zu § 13) 
darf nicht dazu führen, 
daß der Antragsteller 
seinen Anspruch auf 
neuen fehlerfreien Er-
messensgebrauch 
liert. 

ver-

Besch 1 uß des OLG Frankfurt 
a .M. vom 19.7.1979 zum AZ 
3 Ws 475/79 (StVollzG) 

Aus den Gründen: (Zitat 
aus der Urte i 1 sbegründung) 

es ist zwar richtig, 
daß der Strafgefangene 
keinen Rechtsanspruch auf 
Gewährung des Regelurlaubs 
hat, sondern nur einen An
spruch auf fehler freien 
Ermessensgebrauch (OLG K' 
ruhe, JR 1978, 213; OLG 
Frankfurt a .M., NJW 1978, 
334; OLG Celle, JR 1978, 
2 58) . f.!i t dem Ermessensge
brauch ist eine Verpflich
tung zur wertenden Beur
teilung der besonderen um
stände des cinzelfalles 
und damit das Verbot einer 
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generell abstrakten Rege~ 
lung verbunden (OLG Frank
furt a.M. , NJW 1978, 335) . 
Das eingeräumte Ermessen 
darf nicht zu stark scha
blonisiert werden . . .. 

. . . Der dazv1ischenliegende 
zufällige Zeitablauf, 
durch den das Ende des 
Kalenderjahres inzwischen 
eingetreten war, darf 
nicht dazu führen, eine 
neue Entscheidung unmög
lich zu machen. Der An
tragsteller würde sonst 
seinen Anspruch auf neuen 
fehlerfreien Ermessensge
brauch verlieren, obwohl 
er seinen Urlaubsantrag 
noch im Dezember 1978 (des 
Vorjahres, Red.) gestellt 
und von der ihm zustehen
den Rechtsschutzmöglich
keit rechtzeitig Gebrauch 
gemacht hatte, wobei ihn 
ein Verschulden in irgend
einer Weise nicht trifft. 
Zu diesem Ergebnis darf 
jedoch die schablonenhafte 
Anv1endung der Verwaltungs
vorschriften zu § 13 st 
VollzG nicht führen. 

Eine nochmalige Ermes
sensentscheidung darf hier 
unter den gegebenen beson
deren Umständen nicht al 
lein darauf abstellen, daß 
der Restregelurlaub nicht 
in das nächste Kalender
jahr übertragen werden 
kann . Bei der neuen Ent
scheidung ist vielmehr den 
Besonderheiten des Falles 
Rechnung zu tragen und es 
ist ohne Rücksicht auf den 
unverschuldeten Ablauf des 
Urlaubsjahres vor Beschei
dunq zu werten . 
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§ 13 

Abs, 1 und 2 StVollzG, VV 
Nr . 2 Abs. 2 Satz 4 

1. Die Regelung der VV Nr . 
2 Abs . 2 Satz 4 zu § I 3 
StVollzG steht nicht im 
Einklang mit dieser 
Vorschrift. Sowohl nach 
Wortlaut als auch nach 
ZHeck des § 13 Abs . 1 
und Abs . 2 StVollzG i st 
vom Höchsturlaub von 21 
Tagen im Jahr auszuge
hen, unabhängig davon, 
ob der Antragsteller 
erst im Laufe des Jah
res die Voraussetzungen 
für die Urlaubsfähig
keit erfüllt . 

2 . Der Zweck des § 13 Abs . 
2 StVollzG, der in der 
Gewährung der Möglich
keit zur ausreichenden 
Beurteilung des Gefan
genen besteht, gebietet 
es nicht, den Urlaub 
endgültig entfallen zu 
lassen, der den ersten 
sechs Monaten Haftzeit 
entspricht . 

3 . Die Vollzugsbehörde 
muß das vom Gesetzgeber 
eingeräumte Ermessen 
auf der Grundlage der 
Umstände des konkreten 
Einzelfalles und nicht 
einer generellen Ver
~...raltungsanweisung aus
üben. 

Beschluß des OLG Ce 11 e vom 
21 . 3. 19 79 - 3 'Ws 42 I 79 
(StVollzG) 

Aus den Gründen : ( Zitat 
aus der Urte i 1 sbeg ründung) 

. . . Der Erstbescheid, auf 
den der Widerspruchsbe
scheid Bezug nimmt, stützt 
sich auf Nr . 2 der Ver wal 
tungsvorschriften zu § 13 
StVollzG . Diese Regelung 
steht nichtmit der gesetz
lichen Regelung des § 13 
StVollzG im Einklang. 
Nr . 2 Abs . 2 Satz 4 der vv 
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sieht in Fällen, in denen 
ein Strafgefangener erst 
im Laufe des Urlaubsjahres 
die Voraussetzungen für 
die Beurlaubunq erfüllt, 
vor, daß ihm generell nur 
für jeden verbleibenden 
Kalendermonat 2 Urlaubs
tage ger,.1ährt werden, höch
stens jedoch 21 Tage. 

§ 13 StVollzG geht da
gegen in seinem Absatz 1 
uneingescHränkt von einem 
Höchsturlaub von 21 Kalen 
dertagen aus. Abs . 2 die
ser Vorschrift, nach dem 
Urlaub in der Regel erst 
nach sechsmonatigem Straf
vollzug gewährt werden 
soll, macht davon keine 
Ausnahme, sondern betrifft 
nur die Frage, von wann an 
der sich auf Abs. 1 er ge
bende Urlaub gewährt wer
den kann . Das folgt be
reits aus dem fvortlaut, 
der ausdrücklich nur die 
Frage des Urlaubszeitpunk
tes betrifft und der er
kennbar den Jahresurlaub 
des § 13 Abs . 1 StVollzG 
als gegeben voraussetzt. 

Dieselbe Auslegung 
folgt aus dem Zweck der 
gesetzlichen Regelung. Der 
Kontakt des Strafgefange
nen z ur Familie und Um
welt, dessen Schutz § 13 
Abs. 1 StVollzG im Auge 
hat, r-tird auch durch die 
ersten sechs Monate Haft
zeit beeinträchtigt und 
muß seine Entsprechung in 
einem dieser Zeit entspre
chenden Urlaub finden. 

Der Zweck des § 13 Abs . 
2 StVollzG, der nach den 
Ausschußberatungen, auf 
denen seine Fassung be
ruht, in der Gewährung der 
Möglichkeit zur ausrei
chenden Beurteilung des 
Strafgefangenen besteht, 
gebietet es nicht den auf 
diese Zeitspanne entfal 
lenden Urlaub endgültig 
ent fallen zu lassen . . . 

'DER LICHTBLICK ' 



§ 13 
"lichtbl ick" zitie rte 

im Sc..;.temlJt.!r 1980 c~n~ge 

besonders in teressan ce Gc
ridltscmtscheide tvestde.ut 
scher Oberlandesgericht~, 
die sic/1 mit clor unzulds-
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sigen Praxi s der KÜr:.!ung 
des Regelurlaubs nach dem 
§ 1 3 ScVollzG befassen , 
t..ric sie in den bundesein
lv•.:.tlichen V~nvaltunys

,1·orschriften (Vt1 ) bzt·l . in 

den Ausführungsvorschrif
ten (AV) des Senators für 
Justiz in Berlin nieder
gelegt istundden von ei 
nem liberalen Strafvoll
zugsgesetz festgelegten 
Rahmen von 21 Kalenderca
gen Regelurlaub aus der 
Haft so restriktiv wie ir-

gend mög 1 i eh anz u·,.,enden. 
So ht.1ißt es in /Ir . 10 n 

der AVStVollzG zu § 13: 

"Das Urlaubs::oru:ir.ge:;;:; Je 
Dricteljah~ betrag~ nach 
dem in VV 2 Abs . 2 zest
gese tz tt?n Berech:-wngsmc.
dus: 
b) für einen Gefangenen , 
der erst im Laufe des Ka
lendt1rjahz·es u:-laubs:ä:,ig 
und voraussichelich ~icht 
vor Ablauf des Jc..hres e!'!t

lassen 1..rird : 

Urlaubstage im l!:intritt der 
Urlaubsfähigkeit 
im I. Dritteljahr 2. Dritteljahr 3 . Dritteljahr 

Januar 
Februar 
Härz 
April 
~tai 
Juni 
Juli 
August 
Septembe r 
Oktober 
November 
Dezember 

Nach dieser Tabellt 
llätta ein Strafgefangener, 
der im ~zember regelur
laubsfähig wird, überhaupt 
keinc:m Urlaubsanspruch für 
das Jahr, in dem er sich , 
gemäß den .voraussetzw1gen 
über die E:r langung der Re
gelurlaubsfähigkeit, doch 
mindestens 6 Monate lang 
im Strafvollzug befunden 
haben muß, denn vorher 
tritt bekanntlich die Ur
laubsfähigkeit nicht ein . 

Einem Berliner Gefan
genen, der im November 80 
regelurlaubsfähig geworden 
war, wurden - gemäß der 
u.a . Tabelle nur zwei 
Tage Urlaub für das Jahr 
1980 gewährt . 

Dagegen beschwerte er 
sich be~ der 47 . Straf
vollstreckungskammer des 
Landgerichts Berlin und 
begehrte statt der von der 

SONDERHEFT § 13 

7 
6 
4· 
2 

7 
7 
7 
7 
7 
5 
3 

AllstalLsleitung gewährten 
2 Tage auch die restlichen 
19 Tage Regelurlaub, die 

§ 13 StVollzG im Regelfall 
für einen Gefangenen vor
sieht , der sich seit min
destens sechs Monaten im 
Strafvollzug befindet. 

Zitat aus§ 13 StVollzG: 

(1) Ein Gefangener k~~ 

bis zu einundzwanzig 
Kalendertagen in einem 
Jahr aus der Haft be
urlaubt werden. § 11 
Abs . 2 gilt entspre
chend . 

{2) DerUrlaubsoll in der 
Regel e rst ge;o~ährt 

-nerden, ,,enn der Ge
fangene sich minde
stens sechs Monate im 
Strafvollzug befindl"t. 

Zum ersten Mal hat dar
aufhin eine Berliner Kam-
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7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
1.. 
2 

TTJ(.!'C dr.."'S LanrlgL·r ichts lln 

Sinn0 dr>s ßr..•sch:·Jerdeftih 
rors t'ntschit.Jtlcr. . I;l dt. r 
Begriindung h··ißt e::: •; . a .: 

I. IJ,•z Antrug i.sr hugrün
dC't . 

2. Di<..• Gct'l.tllrrmy ".IOn Re
ge 1 ur laulJ st<-'ht im F:r 
m<'SSt'll tlt•r llaf._,:mstalt . 
!J<•r c1ngefoch::er!t. Be. 
sdK•id .. 1 1!' 'lt:f::uhc.:b..,n, 
:·.'cl 1 cll i!a: t 1! "'a: 1 r 
rl i· Gl't •n.:'"'n !/E-L s E!-
m<.·sst.1ns nidJt , rkar.:Jo. 
hnt . 

3 . Di.l § 11 StVoll;;G 1:1 

seiuem Ausatz 1 (s . o . J 
!I~! tlic Frag~ IcCJ< :.t, 
ab .v'ann i:J de~ Regel 
Urlilr:b zu q,.•tvcih!'c.•: : lSL", 

kann i!zt.!ser Abs.;Jt:..: 
11 i eh t dazu 1JL•ra!lg<.1zogr.Jn 
wt"•rden, um die Fragt 
~int.:r g<.•nerellen ur
laubsv0rkürzung zu <mt 
sc-ht:!idt.!n. 



---- ----

4 . Da das Gesetz auch 
sonst keine Besc1mmung 
iiber ~ine generelle Ur
laubsverkürzung erlas
sen hat, steht der 
Haftar.stal t bei der Be
urteilung der Frage, 
wie lange sie Urlaub 
gewähr~n will, das ge
samce Urlaubsreservoir 
von 21 Tagen zur Ver
fügung. 

5 . Soweit Nr _ 1 0 b A V zu 
§ 13 StVollzG hier ei-
ne Kürzung 
ist diese 

vornimmt, 
Vorschrift 

gesetztvidrig und damit 
unwi ~ksam, wei 1 eine 
Verwaltungsvorschrift 
zwar ein Gesetz ausfül
len, nicht aber einen 
vom Gesetz gewährten 
Spielraum einengen 
kann. 

6 . Da die Haftanstalt ih-
ren Bescheid allein 
mit der rechtsunwirk·· 
samqn Verwaltungsvor
schrift begründet hat, 
war der Bescheid auf
zuheben. · 

7. Die Landeskasse Berlin 
trägt die Kosten des 
Verfallrens. 

Beschluß der 47. Straf
vollstreckungskammer beim 
Landgericht Berlin zu AZ: 
547 StVK 435/80 v . 16 . 1 . 81 

Freilich hat derBer li
ner Justizsenator die Mög
lichkeit, gegendiesen Be
schluß Rechtsbeschwerde 
einzulegen . Dies ware nur 
zu wünschen, damit. endlich 
auch in Ber lin durch ein 
bindendes Urteil des (dem 
Oberlandesgericht in den 
Bundesländern entsprechen
den) Kammergerichts klare 
Verhältnisse bei der Ur
laubsbemessung nach § 13 
geschaffen werden . 

Bisher war die Praxis 
so, daß die Vollzugsbe
horde (sprich: Anstalts
leitungen) ängstlich be
müht war, einen Präzedenz
fall zu vermeiden, der ein 
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obergerichtliches Urteil 
hätte herbeiführen können . 
Sooft die Vollzugsbehörde 
von hartnäckigen Gefange
nen in die> Enge getrieben 
worden ist und einsehen 
mußte, daßein Gefangener, 
der die Voraussetzungen 
für die Gewährung von 21 
Tagen Regelurlaub z1var dem 
Strafvollzugsgesetz nach 
erfüllte, aber nach den 
Ausführungsvorschriften zu 
diesem Gesetz (siehe obige 
Tabelle) nur anteilmäßigen 
Urlaub hätte bekommen 
dürfen, im Ernstfall beim 
Kammergericht sein Recht 
auf unverkürzten Urlaub 
durchgefochten und voraus
sichelich Recht bekommen 
hätte, hat die Vollzugs
behörde bis jeczt jedesmal 
die lästigen Antragsteller 
mit "großzügigem" Sonder
urlaub nach Gottesgnaden
manier abgespeist und sie 
damit von einer langtvie
rigen, kostspieligen und 
letzten Endes doch irgend
wo ungewissen Klage vor 
dem Kammergericht abge
halten. Kaum ein Gefange
ner, der seinen begehrten 
Urlaub schließlich doch 
bekommt, wenn 
Sonderurlaub, 

auch 
hat 

als 
dann 

noch ein Inter esse, eine 
Entscheidung des Kanhner
gerichts herbeizuführen . 
Er hat ja bekommen , was er 
braucht . Sollen die a.ndc
ren sich doch selbst ihr 
Recht erstreiten . 

Umso mehr Anerkennung 
verdient der Mitgefangene, 
der sich nicht mit ''groß
zügig" erteiltem Sonderur
laub abspeisen lassen hat, 
sondern eine gerichtliche 
Entscheidung herbeigeführt 
hat . -

In anderen Bundeslän
dern , z . B. in Hessen und 
Niedersachsen, haben die 
Justizminister Rechtsbe
schwerde gegen ahnl~che 

Beschlüsse von Strafvoll
streckungskammern einge
legt. Sie wurden, wie die 
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im folgenden z~ tierr;e:n 
OLG- Urteile zeigen, abge
~viesen und von ihren Obe r 
gerichten darüber belehrt , 
daß die vo:1 den Länder 
justizministern eriasse
nen, bundeseinheitlichen 
'Verwal tungsvorschr ifter. ' 
"gesetzwidrig" und somi t 
"unwirksam" sind . 

So das OLG Frankfurt/M 
am 5 _ 2 _ 79 zu A Z : 3 Ws 7 I 79 : 

§ 13 Abs . 1 u. 2 
StVollzG, VV Nr. 2Ai:;s. 2 : 

1 . Das Ermessen, das der 
Vollzugsbehörde bei ihrer 
Entscheidung über die U~
laubsber.-lilligung einge
räumt ist, erstreckt sich 
nicht darauf , wieviel Ur
laub zu einem bestimmte:J 
Zeitpunkt noch verfügb~r 

ist und mithin gewährt 
r.-terden kann . 
2 . Die durch § 13 Abs. 1 
StVollzG festgelegte 
Höchstdauer des Ja~resur

laubs bezeichne;; den Rah
men, von dem die Vollzugs
behörde bei Urlaubsent 
scheidungen ausgehen muß . 
Ob sich dieser Rahmen un 
cer bestimmten Vorausset 
zungen verengt, ist keine 
Ermessens-, sondern eine 
Rechtsfrage. 
3 . Die Auslegung des § 13 
Abs. 2 StVollzG durch vv 
Nr. 2Abs . 2Satz 4, tvonach 
der Jahresurlaub entspre
chend der "rvarr.ezei t" :'on 
sechs ·Monaten zu kürzen 
ist , ist mit dem Gesetz 
unvereinbar . § 13 Abs . 2 
St VollzG stellt eine War
tezeit- oder Fälligkeits
regelung, nicht dagegen 
eine Kürzungsvorschrift 
dar . Dementsprechend sind 
bei der Ber echnung des 
Jahresurlaubs die ersten 
sechs Monate der Strafver
büßung gleichfalls zu be
rücksichtigen. 

Oder ein 
Celle zu 
StVoll z G 
Satz 4 : 

Beschluß des OLG 
§ 13 Abs. 1 u . 2 
vv Nr. 2 Abs. 2 

I DER LICHTBLICK I 



1. Die Regelung der vv Nr . 
2 Abs . 2 Satz 4 zu § 13 
StVollzG stehe nicht im 
Einklang mit dies~r Vor
schrift . Sowohl nach ~/ort 

laut als auch nach Zweck 
des § 1 3 Abs . 1 und llbs . 2 
StVollzG ist vomllöchstur
laub von 21 Tagen im Jahr 
auszugehen unabhängig da
von, ob der lmtragsteller 
erst im Laufe des Jahres 
die Voraussetzungen für 
die Urlaubsgewährung er
füllt. 
2 . Dc.,r Zweck d.::s§13 A}Js. 
2 StVollzG , der in der Ge
währung der Mögli chke it 
zur ausreichenden Be urtei 
lung des Gefangenen be
steht , gebietet es nicht, 
den Urlaub endgültig ent
fallen zu lassen, der den 
erstt..'Tl sechs Nonaten Uaft
Z•2i t: ent:t::pricht . 
3 . Die \lollzuysbe!Jorde muß 
das vom Geso..nzgeber t.•inge
r,iurntc El·messen ;;uf der 
Grundlage der Umst5ndt:! dc.Js 
konkreten Einzelfalls und 
nicht einer gent.:>rellen 
Ven-1al tw.:,rsantveisung <WS

iiben . 

Beschluß des Ober11ndes
gerichts CelltJ v . 21.3 . 79 
11Z: 3 ~vs 42/79 (StVollzG) 

~vartcn wir ab , ob der 
Berliner Justizsenator 
auch Lust verspurt, sich 
vom Kammergerich.. • inc 
solche Abfuhr zu holen, 
oder ob ihm seine gegcn 
wartigen Sorgen mit dem 
Strafvollzug schon rei
cht:!n. 

Denjenigen Strafgefan
genen jedenfalls, die' im 
vorigen Jahr frist- und 
formgcrecll t und im Ein
kl ,1ng mit den sons ti yen 
Vorausseczungen der Regel 
urlaubsfdhigkeit den im 
Geser:z vorgesehenem Urlaub 
von 21 Tagen beantragt ha
ben, aber nur soviele Ur
laubstage e rhalten haben, 

SONDERHEFT § 13 
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wie es sich aus der Tabel 
le nach Nr . JOb der A'l z . 
Strafvollzugsgesetz § 13 
herl~icen läßt, sei emp
fohlen , den zu wenig er
haltenen Urlaub nunmehr 
rückwirkend zu beantragen . 

Aussichtslos wäre dios 
allerdings für diejeniyen, 
die die bisher prakcizi ·r
te Urlaubskürzung hinge
nommen und entweder von 
vornherein auf einen ent
sprechenden Urlaubsantrag 
verzichte~ oder einen be
reits gestellten und nach 
dem Beschluß der 47. StVK 
vom 16 . 1 . 81 als gerecht 
fertigt angesehenen An 
trag zurückgezogen haben , 
also et~la diejenigen, die 
sich mit ein paar Tagen 
Sonderurlaub haben abspei
sen lassen. 

DaB cnn Regelurlaub un
ter besr:immten 'loruusset
zungen durchaus .;wl das 
folgende Jahr übertragen 
tverden kann, ist in dem 
nachfolgenden Beschluß dt:!s 
OLG F~ankfurt vom 19.7.79 
zu AZ : 3 ~·/s 475/79 nach
zulesen isc: 

§ 13 StVollzG 

1. Der Regelurlaub gem5ß 
§ 13 StVollzG kann 
grundsätzlich auf das 
folgende Kalenderjahr 
nicht i.Jbertrayen wer
den . Dadurch so 11 eine 
Anhäufung von Urlaubs
tagen über die Ober
grenze von 21 Tagen 
hinaus vermieden wer
den . 

2 . Dies gilt jc.Jclocll dann 
nicht, t·tenn der Antrag
sceller noch ~-~ährend 

des ;:.aufs des Kalendt:>r
jahrs seinen iJrlar.;bsan
crag gestellt hat u~d 
vor Ablauf dieses Jah
res vom Iinstaltsleiter 
rechtsfehlerhaft ab 
schlägig besc:l!iecJt::n 
wurde . Die schablonen
ha f te Anwendung der vv 
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StVollzG (Nr . 2 Abs . 2 
Satz 1 und 2 zu § i3) 
darf nicht dazu führen, 
daß der Antragsteller 
seinen Anspruch auf 
neuen, fehlerf:t"eien Er
messensgebrauch ver
liert. 

z u § 1 3 
STVOLLZG 

KleineAnfrage Nr . 2153 
des Abg. Karl-Heinz Baetge 
{FDP) vom 31.3 . 1981 über 
Urlaubsregelungen im 
Strafvollzug: 
1. :·:elclle 
zieht der 
Beschluß 

Konsequenzen 
Senat aus dem 

der 47 . Voll-
Streckungskammer des .:.and
gerichts Berlin, wonach 
die Ausführungsvorschrift 
zu § 14 St.VollzG gesetz
tvidrig und damit unvlirk
sam ist, soweit dadurch 
eine generelle Urlaubsver
kürzung vorgenommen wird? 

2 . Wie ist die tatsächli
che Handhabung in den an
deren Bundesländern, wenn 
ein Gefangener ersc im 
Laufe des Jahres urlaubs
fähig wird? 

Antwort des Senats vom 
14.4. 1981: 
Zu 1 : Es trifft in der Tat 
zu, daß die 47. Strafkam
mer - Vollstreckungskam
mer - des Landger~chts 

Berlin ~n einem Beschluß 
vom 16 . Januar 1981 die 
Regelung in Nr. 10 b der 
Ausführungsvorschriften 
des Senators für Justiz 
zu § 13 StVollzG vom 13. 
Juli 1977 insoweit als 



gesetz'-.ridrig und damit 
unwirksam bezeichnet hat , 
als hierdurch die im Straf

./OllZ'JYSJesetz selbst 
( § 13 Abs . I StVollzG) 
VOrrJL"'S•.Jf!t'll~ mog] icJJC 
JJJchsr:.dauer :.ton 21 Kalen 
dertar.p .. m im Jallr gekiirz t 
~v·ird . Viuscr Beschluß der 
Strafvollstruckungskammer 
entspricht der höchstricll
tc.?rlic:hvn Rt.•c.:htsprechung 
zu Nr. 2 Ab.<: . 2 dc.·r bun
desc.?.lniwi tlir:lwn Ven<~al

tu·!IJSVorsch.!:i ftc:n zu § 13 
ScVollzG , WOllä<'ll dt'r Ur

lauiJScitlSprurll eines Straf
yef<JIIY<-'ilt.'ll siclJ dann an
tuilm.:.ißiy verkiil·.:.en soll , 
:.;cuJJ duL Gc•f .·wgu//1.' ni eh t 
;-::iilrcm.l c.ic!S "-resamtuJ! Ka
lendcLj.Jilrus als urlaubs
[,i!Jig unzus<1lwn ist , son 
dern vrst w:llu:•.•nd e inc:s 
la;;ft,;licl<;.·n Ja!Jrl..!s Ji<-' L r
laubsl Jh i:.rk..:i L , ·rlangc . 
v._•rs ... :ll i ,·d~uu Oi~, ·Ll,md .... ·s
~:•'1' i r·n t, ;, ~b.·tl J i <.•se in den 
bunrJc.:S•.· i tJll<...'i t 1 i c:/1<.'11 Vur-
· . .;all ttnysvorsc:!Jr i ftc:n en c:
halt..:rtu N..:geluny [ür deiJ 
t'r1ll .. '.--= rcc!•U;:.·1drig an.., 

'::f<3Sdwn, daB sie als kci -
110 II usnaitmcn z ul äSSt-·nde 
;lnwcisuny an Ji'-• Vollzugs
.:.~nst d tu ver.;ta:u!t n :·IÜr

ciu . v •. rwul tunysvorschrif
CU/1 YÜIIIIttJn ihrem Nesen 
nac:h nur als d i <! Gest,; tzes
/lorm dusfüll .... ·ndt..• Richtli-

zur 'lt:rclnlwitlicllwlg 
Entsclwidungspraxis 

Vollzugsanstalten der 
d.icncn . 

In dc!m der vorerwähnten 
Entscheidung cl•r Straf
vollscreckungskammer zu
grunde lio:gcnden I::iP..z;:l 
fall ist dem Gerichtsbe
sclll uß dadurch Ruchnung 
getragen 1vorclon, daß der 
antragstellende Gefangene 
unter Beachtung der 
Rechtsauffassung der 
Strafvollstreckungskammer 
erneut bes chieden wurde. 
Darüber hinaus beabsich
tigt der Senator für Ju
stiz, eine Erörr:.erung zwi
scht'n den Lanclesj ustizver-
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wal tungen mit 

herbe~zuführen , 

deseinheitlichen 

dem Ziel 
die bun

Verwal -

tungsvor.:;chriften ent-
spr'Jci1 ·nd d'::r h6chs • r i c:J 

turlidl•..!tJ Rechcsprcc.lUng 
zu il:tdern. In diesr.;:m Zu
samm(•n!Jal/g ~1ürdr.! <wc:i. ei 
rw fiii{J•':.I!.> ~ung clur /,uc;fl.i.1J 

rungsvorscl!riften des Se 
nator.,; für Justiz zu J 13 
StvollzG an diL' goänder
tc.:n IJufJdeseinhuitlichen 
v~..,r ... ,al tunysvorschr iften 
,r fol ryen. 

~~~ 2 : lJJc..• ur'.t~."i.iwtun üun 
U<::<><..iniloltlichen Vt,;n.;al 
LunyDvor.<;c..:ilr iftnn %U § 1 J 
."t vr..·ll · · /t,JiJvn .,uc!1 die 
Voll:L.U'JStlUStalt:<•ll i:1 den 
c111do..:run lwndcsl.:iud,Jrn in 
clur l?u'J<. I dilzu vcL·anlaßt , 
G~..:f.-~nc;~·Jit"ll, cliu r.!l'Sl. w,:ih

n·nri ··in r.:llerl•h tj;J/Jrcs 
llllo.~uhs{;lhiq :·NIC!c.!ll, nur 
t'Lf!.· Vt•J'I/Illtd..:rL< Zuh! von 
llrl<J1t/):,l <~'/<'" 

n.·r ~·, •u,1Lor 

•I• •!1t j .... ·Jo .... ·:, 
ci,lf·~ <Lltclt in 
LJwu.l, ·s l.:indl..!rn 

.:.: tl ~f' ... :!'l/d ll 1..)1'1 . 

für Ju"'tiz. 
cl.:1 vn:. uus, 
den w1dc:rcr: 

die ui· . .; .. ih:J -
Lt.! hücll~triclJtcrlich& 

l?oclJ tspruc:/Jung dazu ge 
l.ü!u·t h<tt, dit• di<.•sbu;;üg-

1 ~eh ... • Rl!l.}o.:lung der bundes 
..... J ullc .1 t 1 i c.:h..:n Vert·lal 
t ungsvorscllrift ni d1t als 
ill ndt•Ildt..· N.ug<'l ung f'iir jc
J .... ·n E:inz'-•lfall, sondern 

.tls ,1usuu/Jmcn "''lldss ... "nde 
I::ntsch•i<llmgsricl!t1 znie 
<liiZUSt..'ih•il . viei tel.·c• lt:for
tn,ltion..:n tibcr di...: tac
s.:ic:hl ich<..• llandh.;1/..Juny ler 
.... •rt.'älmten Vorschrift ir. 
d ... ,n ar}('h,•reJl Bundesländern 

1 i •'gen äcm SQ,'"l3 :or für 
Justiz bislang nic/1t v·or , 
wc>rdL'II j,.>doch im Rahmen 
d12r untur Z!ff~r I .Jnge
k i.ind i gt:~·n Erö:rt~:::-ung<J;~ 

:::..I·Jisch<.'!n den La:Jdcsjustiz 
vc.?nval tuugen zu f!rhal ten 
sein . 

Gerh.:J.rd .~10yer 

Senator far Justiz 

11 

Die Gewähr ung von Re
gelur laub steht i m Ermes
sen der Haftanstalt . Der 
angefochtene Bescheid war 
aufzuheben weil die Haft
anstalt die Grenzen ihres 
Ermessens nicht erkannt 
hat . 

Da § 13 StVollzG Ln 
seinem Absatz 2 nur die 
Frage regelt , ab wann in 
der Regel Urlaub zu ge
tvähren ist , kann dieser 
Absatz nicht dazu heran
gezogen tverden , um über 
die Frage einer generellen 
Urlaubsverkürzung zu ent
scheiden . 

Da das Gese tz auch 
sonst keine Bestimmung 
über eine generelle Ur
laubsverkürzung erlassen 
hat, steht der Haftanstalt 
bei der Beurteilung der 
Frage, t-1ie lange sie Ur
laub gewähren will, das 
gesamte Urlaubsreservoir 
von 21 Tagen zur Verfü
gung . Soweit Nr . 5 b AV 
zu § 13 StVollzG hier ei
ne Kürzung vornimmt, ist 
diese Vorschrift gesetz
widrig und damit unwirk
sam, weil eine Verwal
tungsvorsehr if t Zt-1ar ein 
Gesetz ausfüllen, nicht 
aber einen vom Gesetz ge
währten Spielraum ein
schränken kann . 

Da die Haftanstalt ih
ren Bescheid allein mit 
der rechtsunwirksamen VV 
begründet hat, tvarderBe
scheid mit der Maßnahme 
aufzuheben, daß die Haft
anstalt den Antragsteller 
unter Beachtung der 
Rechtsauffassung der Kam
mer er neut zu bescheiden 
hat. 

'DER LICHTBL ICK I 



Die 47. Stra f kammer -
Vollstreckungskammer - des 
Landgerichts Berlin fällte 
am 16 . Januar 1981 eine 
längst en1artete Entschei
dung zu § 13 StVollzG . Im 
"lichtblick" Nr . 4/80 S.20 
wurden zur Ausführungsvor
schrift ( li V) zu diesem Pa
ragraphen schon die ein
zelnen Gesetzeskommeneie
rungen herangezogen und 
veröffentlicht. 

Der Beschluß der Straf
vollstreckungskammer ( St 
VK) gibt nw1mehr auch für 
Berlin die rechtsverbind
liche" Handhabung, um eine 
weitere Beschneidung der 
21 Tage Regelurlaub zu 
verhindern . 

Bisher wurden Insassen, 
die während des laufenden 
Jahres zum Regelurlaub 
narh § 13 StVollzG·zuge
lassen tvurden, auf eine 
rechtlich nicht mehr halt
bare Tabelle verwiesen. 
Pro ve1·gangenen Monat des 
laufenden Jahres vor Ein 
tritt der Urlaubsfähigkeit 
wurden.2 Tage der vom Ge
setzgeber eingeräumten 21 
Urlaubstage abgezogen . 

Die StVK hat dies nun 
für rechtstvidrig erkannt. 
Der Senator für Justiz ist 
gehalten, seine bisherige 
Regelung zu revidieren. 
Fraglich nur, was jetzt 
r·tieder aus der Schublade 
gekramt wird. Erfahnmgs
gemäß werden progressive 
Ureeile sehr schnell in 
die Praxis einbezogen. Der 
FDP- Abgeordnete Karl-Heinz 
Baetge machte diesen Ge
richtsentscheid zum Gegen 
stand einer "Kleinen An
frage". Die Antwort des 

Senators für Justü läßt 
jetzt schon darauf schlie
ßen, daß es in absehbarer 
ze.i t keine generelle Rege
lung geben t•tird, sondern 
wiederum im Einzelfall 
entschieden werden soll. 
Dies ist rechtlich kaum 
haltbar . 

Verschiedene Strafvoll 
streckungskammern im Bun
desgebiet fällten schon 
in den Vorjahren aussage
kräftige Entscheide und 
wurden auch von den Ober
landesgerichten bestätigt. 
DerBerliner Justizsenator 
bemüht sich nun , eine Er
örterung mit den Länder
justizvertval tungenherbei 
zuführen, mit dem Ziel, 
die bundeseinheitlichen 
'Verwaltungsvorschriften' 
(VV) der höchstrichcerli
chen Rechtsprechung anzu
gleichen. 

Ein anerkennenswerter 
Entschluß. Warum aber t·tird 
dann nicht ab sofort die 
als rechtsfehlerhaft bzw. 
rechtswidrig ~~gesehene 

AV des Senators für Justiz 
mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben und eine neue , 
vorläufige erlassen, bis 
einebundeseinheitliche VV 
in Kraft gesetzt werden 
kann? Bis dies geschieht , 
sind betroffene Insassen 
gezwungen, unter Berufung 
auf die höchstrichterliche 
Rechtsp_rechung Anträge zu 
stellen, um keinen Ur
laubsverlusc inkaufzuneh"
men . 

Ein Aufvtand, der die 
Verhältnismäßigkejt unter 
keinen Umständen wahrt . 
Es kommt hierbei · einmal 
auf die Rechtskenntnis des 

Insassen an , denn der So
z ialarbeiter ode r sons t 
mit der I nstitution ver
traute Bedienstete ~o;erden 

erfahrungsgemäß kaum dar
auf aufmerksam machen . 

Das älteste uns bekann 
te Urteil in dieser Sache 
stammt vom 5 . 2 . 1979 (OLG 
Frankfurt/M zu AZ : 3 Ws 7/ 
79) . Kein Mensch kann uns 
dann 1-1eismachen, der Sena 
tor f~r Justiz hatte bis 
dato keine Kenntnis von 
diesen Entscheiden . 

Eine ganze Reihe davon 
wurden immer wieder in un
serem Medium ve r öffent
licht . Ur teile und Ent
scheide , die einschneiden
de l<Iaßnahmen im Strafvoll
zug nach sich ziehen , wer
den bundesweit sehr schnell 
übernommen . Urteile, die 
WlS Insassen T.ockerungen 
bztv. unser Recht sichern , 
werden nur träge zur 
Kenntnis genommen . Dann 
wird sofort darauf vende
sen : "Justiz ist Länder
sache , und in Berlin be
stehen solche Urteile noch 
nicht". 

Jetzt haben wir den 
Fall in Berlin , nun r_,tird 
eine bundeseinheitliche 
Regelung angestrebt . !v~n 

schensvtert 1-1äre in diesem 
Zusammenhang , daß immer 
mel1r Insassen von ihrem 
Recht Gebrauch machen und 
Antrag auf Überpr:lfung 
durch die Strafvolist:::ek 
kungskammern scellen . 

Vielleicht lassen sich 
dann die zuständigen Stel 
len aus ihrem Dornröschen
schlaf erwecken . 

Wir hoffen mit diesem Sonderdruck einen Beitrag zu leisten,derallenSeiten , 
sowohl Insassen, wie auch Verantwortlichen, Möglichkeiten einer einheitlichen 
Handhabung bei der Entscheidung über Vollzugslockerungen gibt . 

Der wohl häufigste Fehler, bei der Ermessensentscheidung, dürfte einebisher 
zuwenig gewürdigte Beurteilung über den Verlau f des Vollzuges sein . 

Gerade dieser Punkt sollte ausschlaggebend sein, um dem Strafvollzugsgesetz 
gerecht zu werden. -red-
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